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Vertrag: § 140a AOK/Bosch BKK-Facharztverträge 
Datum: 01.07.2026 
Betreff: Einführung der DETE (Digitale Einverständnis- und Teilnahmeerklärung)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wir möchten Sie darüber informieren, dass ab dem dritten Quartal 2026 die Versicherteneinschreibung in das 
AOK‑Facharztprogramm und ab dem vierten Quartal 2026 in das Bosch BKK-Facharztprogramm erstmals digital 
möglich sein wird. Ziel dieser Neuerung ist es, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und den bürokratischen 
Aufwand in den teilnehmenden Praxen nachhaltig zu reduzieren. 
 
Mit der Einführung der digitalen Teilnahmeerklärung kann der Einschreibungsprozess künftig vollständig 
papierlos durchgeführt werden. Die notwendigen Unterlagen werden digital erstellt, ausgefüllt und 
unterschrieben. Zudem erfolgt die Archivierung sowie die Übermittlung der Dokumente ausschließlich 
elektronisch, sodass Ausdrucke und Ablage entfallen. Unabhängig davon steht die klassische papiergebundene 
Teilnahmeerklärung weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. 
 
Voraussetzung für die Umsetzung in der Praxis ist der Einsatz einer von der HÄVG zugelassenen 
Formularsoftware, die das digitale Unterschriftenverfahren unterstützt. Einige Hersteller befinden sich aktuell im 
Zulassungsprozess hierzu, sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, werden die entsprechenden 
Systeme freigegeben. Sollten Sie bereits über eine Formularsoftware verfügen, wird empfohlen, Kontakt mit ihrem 
Anbieter aufzunehmen und sich über eine mögliche Teilnahme zu informieren.  
 
Darüber ist es erforderlich, dass ihr eingesetztes Praxisverwaltungssystem die entsprechende Schnittstelle zur 
digitalen Teilnahmeerklärung unterstützt. Ab dem dritten Quartal 2026 sind die Hersteller der 
Praxisverwaltungssysteme verpflichtet, diese Schnittstelle bereitzustellen. 
 
Sollten sich weitere Kassen dem digitalen Versicherteneinschreibeprozess anschließen, werden wir sie ebenfalls 
darüber informieren. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 
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